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Darlegung des Sachverhalts / Begründung 


 


Informationsbericht über Angelegenheiten des 


„Städtischen Pflegeheimes Am Lutzepark“ Köthen 


 


Berichtszeitraum:  01.04. – 30.06.2011 


 


Gliederung: 


 


1.    Kapazität der Einrichtung / Belegung 


1.1 Übersicht der Belegung in Prozent 


1.1.2 Stand der Pflegestufen zum Stichtag 


2.         Bewohnerangelegenheiten 


2.1 Höhepunkte der Veranstaltungen 


3.    Personalangelegenheiten 


3.1 Fort- und Weiterbildungen 


3.1.1 Interne Weiterbildungsveranstaltungen 


3.1.2 Externe Weiterbildungsveranstaltungen 


4. Informationen der Heimleiterin 


 


 


1. Kapazität der Einrichtung / Belegung  - Stichtag 30.06.2011 


 


Im Berichtszeitraum waren 7 Zugänge und 7 Sterbefälle/ Auszüge zu verzeichnen. 


Das Durchschnittsalter der Bewohner betrug am Stichtag 30.06.2011   82,9 Jahre.  


Zum Stichtag 30.06.2011 wohnten 64 Frauen und 16 Männer in der Einrichtung. 


 


Bewohner zwischen 100 und darüber 0 


Bewohner zwischen 90 99 16 


Bewohner zwischen 80 89 45 


Bewohner zwischen 70 79 13 


Bewohner zwischen 60 69 5 


Bewohner zwischen 50 59 0 


Bewohner zwischen 40 49 1 


 


 


Davon Bewohner mit eingeschränkter Alltagskompetenz =   50 
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1.1 Übersicht Belegung: Auslastungsgrad in Prozent 


 


Januar – Juni 2011 


   Januar    Februar    März         April         Mai           Juni 


Anzahl 


Heimbewohner 


 
79,23 78,39 80,16 80,10 80,00 80,10 


Auslastungsgrad 


in Prozent 


  
99,03% 97,99% 100,20% 100,13% 100,00% 100,13% 


 


Die Auslastung betrug zum Stichtag über 100 %. 


 


Für den Zeitraum Januar bis Juni 2011 betrug die Auslastung 99,57% 
 
 
 
1.1.2 Stand der Pflegestufen / Stichtag 30.06.2011 


    


 Pflegestufe 1  24 Bewohner 


 Pflegestufe 2  43 Bewohner 


 Pflegestufe 3  13 Bewohner 


 


 


2. Bewohnerangelegenheiten  


 


2.1 Höhepunkte der Veranstaltungen 


 


Im Berichtszeitraum wurden als Höhepunkte organisiert:  


 


 3 Bildervorträge: „Die 7 Weltwunder“, Teil 1-3 


 4 Einkaufsfahrten zum Rathaus Center Dessau mit Besichtigung der 


Osterdekoration 


 Kaffeenachmittag zum Osterfest und Muttertag 


 Eröffnung der Grillsaison 


 Gemeinsames Kochen mit Heimbewohnern und Schülern der Ganztagsschule 


Rüsternbreite 


 Grillen und gemütliches Beisammensein zum Männertag 


 1 Geburtstagsfeier d. Monate April und Mai 


 2 Stadtrundgänge mit Rollstuhlfahreren 


 2 Fahrten zur Goitzsche und Besichtigung einer befreundeten 


Pflegeeinrichtung 


 1 Textilverkauf 
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3.  Personalangelegenheiten 


 


3.1 Fort- und Weiterbildungen 


 


3.1.1 Interne Weiterbildungsveranstaltungen  


 


 


Pflege/Ergotherapie 


 


Monat  Thema                  Referent Teilnehmer 


 


April 


Expertenstandard 


„Ernährungsmanagement“ 


Kachexie und Exikose Teil 1 


Kachexie und Exikose Teil 2 


Einweisung Carendo Duschstuhl 


 


 


Schw. Jana 


Schw. Jana 


Herr Richter 


 


 


25 


20 


10 


Mai 


 


Verhalten bei 


Nadelstichverletzungen 


Stolpern und Stürzen 


Betriebliche Pandemieplanung 


Brandschutz Umgang mit 


Rettungstuch 


 


Pflegedienstleitung 


Pflegedienstleitung 


Pflegedienstleitung 


Herr Böttcher und  


Herr Wolff 


 


24 


24 


24 


19 


 


 


Juni 
Suchtmittel 


Umgang mit Medikamenten 


Pflegedienstleitung 


Frau Fischer 


24 


8 


 


 


 


Hauswirtschaft (Mitarbeiter: Küche, Hauswirtschaft und Pflege-Service) 


 


April  
Ernährung/ Flüssigkeitsbedarf 


älterer Menschen 
Schw. Jana 4 


Mai 
Handbuch/Konzepte in der 


Hauswirtschaft 
Hauswirtschaftsleitung 6 


Mai 
Belehrung gem. der Verordnung 


zum Schutz vor Gefahrstoffen 
Hauswirtschaftsleitung 6 


Juni 
Einweisung Waschmaschine PW 


6080 
Herr Bierwirth 5 


Juni Abfallentsorgung Hauswirtschaftsleitung 6 


Juni 
Betriebsanweisung: Umgang mit 


Leitern 
Hauswirtschaftsleitung 6 
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3.1.2 Externe Weiterbildungsveranstaltungen Pflege/ Ergotherapie und 


Hauswirtschaft 


 


 


April  
Hygienebeauftragte in 


Pflegeeinrichtungen 
DRK Halle 1 


April 10- 


Mai 11 
Pflegedienstleitung DRK Halle 1 


Mai Grundkurs 1. Hilfe DRK Köthen 


 


5 


 


Mai 
Palliativ Care mit natürlichen 


Essenzen 
Regenbogenapotheke 3 


Mai 
Fortbildung für 


Brandschutzbeauftragte 
Her Langenhof 1 


  


 


4. Informationen der Heimleiterin 


 


Bauliche Maßnahmen: 


 


Im 2. Quartal 2011 wurden fertiggestellt: 


 


 Pflasterung der Gehwege rund um die Einrichtung 


 2 Parkplätze 


 


Zur Information: 


 


 Qualitätsgrundsätze in der Pflege sind festgelegt- Schiedsspruch ist für alle 


Pflegeeinrichtungen seit dem 1. Juni 2011 verbindlich 


 


Seit dem 1. Juni 2011 ist der Schiedsspruch der Schiedsstelle 


„Qualitätssicherung Pflege“ über die Vereinbarungen von Maßstäben und 


Grundsätzen für die Qualität und die Qualitätssicherung in der ambulanten und 


stationären Pflege in Kraft. Sie sind für alle Pflegeeinrichtungen in Deutschland 


unmittelbar verbindlich. Nachdem der § 80 SGB XI abgeschafft worden war, 


hatte der Gesetzgeber der Pflegeselbstverwaltung aufgegeben, die alten 


Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität durch eine neue Vereinbarung nach § 


113 SGB XI zu ersetzen. Zwar hatten sich der Spitzenverband der 


Pflegeversicherungen, die Sozialhilfeträger und die Verbände der 


Pflegeeinrichtungen bereits im vergangenen Jahr weitgehend geeinigt. Trotz 


umfangreicher Verständigung hatte es aber dennoch einige wenige strittige 


Punkte gegeben, weshalb die Schiedsstelle angerufen wurde. Nun liegt der 


Schiedsspruch sowie die Zulassungsvoraussetzung von Sachverständigen und 
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Prüfstellen endgültig vor. Sofern innerhalb von 4 Wochen keine Rechtsmittel 


eingelegt werden, erfolgt die Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Damit sind die 


Regelungen für alle ambulanten und stationären Einrichtungen verbindlich. 


Prüfstellen und unabhängige Sachverständige, die anerkannte 


Qualitätsprüfungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz durchführen wollen, 


müssen die vereinbarten und durch die Schiedsstelle festgesetzten 


Anforderungen erfüllen. Diese können dann anerkannte 


Pflegetransparenzprüfungen durchführen.  


Eine wichtige Klarstellung ist der untrennbare Zusammenhang zwischen 


Qualitätsanforderungen und finanzieller Ausstattung von Pflegeeinrichtungen. 


Weitere wichtige Klarstellungen betreffen, u.a. die Themen Pflegedokumentation, 


Qualitätsmanagement und- prüfung sowie Prophylaxen. 


 Der Bundestag hat weiterhin beschlossen, dass künftig eine Schiedsstelle bei 


strittigen Punkten in der Bewertung von Pflegeeinrichtungen entscheidet.  


 Beschlossen wurde auch ein besserer Schutz vor Krankenhausinfektionen. 


Bereits heute gelten für Pflegeeinrichtungen diverse Hygiene-  und 


Schutzvorschriften. Die Pflegeeinrichtungen sind allerdings als Verursacher von 


nennenswerten Infektionsproblemen bisher noch nicht aufgetreten. 


 Pflegereform: Eckpunkte lassen noch auf sich warten- frühester Termin ist nach 


der Sommerpause  


 


 


 


Annemarie Reinfeld 
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